
 

 
Stadt Halle (Saale)                                         22. November 2024 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters  

 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 27.11.2024 
Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung einer Aufgabenerweiterung der 
Stadtmarketing GmbH 
Vorlagen Nummer:VIII/2024/00490 
TOP: Ö 10.14 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stadtverwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Durchführung städtischer Veranstaltungen erfolgt in Wahrnehmung der kulturellen 
Verantwortung unserer Stadt Halle (Saale) und trägt damit wesentlich zu ihrer kulturellen 
Identität bei. Städtische Veranstaltungen sollen in erster Linie dem Gemeinwohl sowie den 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Stadtbevölkerung dienen. Eine 
traditionelle Veranstaltung wie das Laternenfest schafft Identifikation und steht für einen 
chancengleichen Zugang für alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt und der 
Region. 
 
Darüber hinaus arbeitet die Stadt Halle (Saale) mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, unter anderem auch dem La-
ternenfest und dem Weihnachtsmarkt, bereits seit vielen Jahren selbstverständlich sehr eng 
zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde zuletzt mit einem durchweg erfolgreichen 
Laternenfest 2024 erneut bestätigt und legt dar, dass nur gemeinschaftlich mit dem 
jeweiligen Fokus auf das eigene Aufgabenportfolio eine derartige Veranstaltung 
erfolgsversprechend geplant, organisiert und durchgeführt werden kann. 
 
Die vordergründige Aufgabe der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH bezieht sich dabei ins-
besondere auf die professionelle Vermarktung solcher Veranstaltungen und der 
Tourismusförderung unserer Stadt. In partizipierender Gemeinschaft sichert diese 
Zusammenarbeit daher die kulturelle und soziale Diversität von Veranstaltungen im 
Gleichklang einer professionellen Vermarktung unserer Stadt bereits jetzt. Finanzielle und 
personelle Synergien werden unter Berücksichtigung des Vorgenannten daher schon 
genutzt. 
 
Veranstalterinnen und Veranstalter von (mehrtägigen) Sportevents können sich bereits heute 
schon an die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH zwecks Beratung, Unterstützung u. ä. 
wenden. Dafür ist keine Aufgabenerweiterung im Betrauungsakt erforderlich. 
 
 
 
Oberbürgermeister 


